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auf ®rimb beg Suttbegratgbefcf)luffeg bom 19. gebrtiar
1921 gitgeteilten Ärebite, fomeit über biefe bis jum
31. ®ejember 1921 noctj nicht buret) Sinreichung enb=

gültiger Einträge öerfügt ift.
VII. SMsiehungg&eftimmtmg.

Slrt. 9. ®a§ eibgenöffifclje SolEgwirtfchaftgbcparP »

meut wirb mit bem Soösug biefeg S3efdEjlitffeS beauftragt.
®g erläßt bie erforbertidjen Slugführunggburfchriften.

®g ift ermächtigt, bie nähern Sebhtgungen für bie ®c=
Währung ber Sutibegbeiträge feftsufejjen unb Reifungen
SU erteilen, bie entmeber allgemein ober nur für ein*
jelne öanbeäteile ober gälte tierbinblict) finb.

Slrt. 10. î)iefer Sefchtnf) tritt fofort in fi?raft.

flustiibrungsverordiiutta
zum fiu!t<k$r<it$l)c$cl)lu$$ vom 20. September 1921

betreffend ma$$nabmen zur Bekämpfung
der Arbeitslosigkeit.
(SSom 20. September 1921.)

Slrt. 1. gür bie ©eroätjrung aufferorbentticher Sun=
begbeiträge an Sauarbeiten im ©inne beg Slrt. 2 beg

SunbeSratSbefdjluffeg bom 20. September 1921 gelten
folgenbe befonbere Sorfdtjriften :

1. Sn jebem einzelnen galle ift ein |jö<hftbetrag bc§

Seitrageg nach ber Saufumme beg Soranfdjtageg
feftjufe|en.

2. @itt Seitrag foK in ber ffiegel nur für Strbeiten,
beren Saufoften über gr. 1Ô00 betragen, gewährt
werben,

3. ®ie Seiträge finb nach bem SOZafj ber Slrbeitgge=
legenhett abjuftufen, bie bag SBerf im Serfjältnig
Sti bett ©efamttoften bietet.

4. ®ie Seiträge finb an bie Sebingitng geltiiipft, baff
für bie Slugfiitjrung ber Slrbeiten augfchlieffltd)
SDÎaterialien fdhweiserifdjer §erfunft berwenbet unb
in ber ©djweis niebergelaffene Slrbeitêtrâfte eiw
geftellt werben.

Stugnahmcn finb nur guläffig in ben gälten,
wo bie Schweis auf bie Einfuhr augtänbifchen
SWaterialg unb bie (Sinreife auglänbifcher Slrbeitg*
fräfte angewiefen ift.

5. ®er .gufchtag bon 20 % ber @efamtloI)nfumtne
gemäfj Slrt, 2, lit. b, unb Slrt. 4, Slbf. 1, beg

Sunbegratgbefdhluffeg bom 20. September 1921

wirb für bie bei ben Slvbeitgämtern augemelbeten
Slrbeitglofen gewährt unb in ber Siegel nur fiic
biejenigen, bie nicht in ihrem Seruf befd^äftigt
werben tonnen.

3Die Slrbeitgeber haben fidtj für bie ©inftefliWG
folget Slrbeitglofen an bie Slrbeitgämter su wenben
unb Serseicpniffe su führen, bie bon ben Slrbeitg»
ämteru pertobtfeh su tontroßieren finb.

6. ®ie ®infteflung Slrbeitglofer Eattn sur Sebingutiß
eineg Seitrageg gemacht werben.

7. Sie Slrbeitgeber haben ben Slrbeitgämtern bie eitt»

gefteHten Slrbeitglofen su melben, welche bie Sir»

beit nicht aufnehmen ober grunblog berlaffen ober
bie buret) ihr Serhalten su berechtigten Älageu
Slntafj geben ober burdt) ihr Serfdjulben entlaffett
werben müffen.

8. S)ie Sau= unb SOÎaterialpreife finb in mäffigen
Stensen su halten; fie bürfen bie ortgübliä)^
Slnfä^e nicht überfchreiten.

Slrt. 2. SBem ein Sunbegbeitrag sugefic^ert ift, ha*
bie Sfää)t, bie betreffenben Sauarbeiten ungefäumt S"
beginnen unb beförbetliä) su ®nbe su führen.

Slrt. 3. 3)ie Santone finb bem Sunb für bie Se»

folgung ber eibgenoffifdjen Sorfdjriften Oerantwortlid).
©efuchfteöer, weiche bie ihnen obliegenben Serpflich»

tungen nid^t erfüllen, oerlieren ben Stnfprucl) auf bie

Sugefidherten Seiträge unb gufthläge.
Slrt. 4. ©efuche um aufferorbenttidlje Sunbegbeiträge

an Sauarbeiten finb bem Äanton einsureidjen.
SDiefet entfdjeibet im Gahmen ber ihm bom Sunbe

Sitgewiefenen ßrebite unb ber eibgenöfftfdjeu Sorfchrifteti
enbgültig, wenn er felbft einen Seitrag gibt, ber bem

Sunbegbeitrag miubefteng gleiä)fomrnt.
Son feinem ffintfd)eib gibt er bem eibgenöffifd)^

Slrbeitgamt Äenntnig.
Slrt. 5. ®ie gälte, in benett eine SitnbegleiftrWÖ

ohne gleid) hohe Eantonale Seiftung beanfprud)t wirb,
fornte bie gälte, in benett bet Danton felber ©efudhfted^
ift, finb mit bem Slntrag beg ®antong an bag eibge»

nöffifche Slrbeitgamt sum ®ntfd)eibe tueitersuleiten.
Slrt. 6. ®ie Äantongregierung erläßt bie notweti»

bigen Sorfchriften über bag Serfatjren unb beseir^rret
bie suftänbigen Eantonalen Slmtgftellen.

Sie forgt für ein swcdmäfjigeg ^ufammenarbeiteu»
too Oerfdhiebene Slmtgftellen beteiligt finb.

Slrt. 7. ®efud)e um aufferorbeutliche ßufchüffe 8"
ben üom Sunb orbentlichermeife fubbenttonierten Sir»

betten finb entweber beim eibgenoffifdjen Slrbeitgamt
ober in Serbinbttng mit bem ©efud) um einen orbettt»

lidhen Seitrag bei ber hierfür suftänbigen Slmtgftefle

einsureidhen.
®iefe hat bem eibgenöffifdhen Slrbeitgamt hi^"^^

ßenntnig su geben. Lieber bie ©rlebigung foldher
fttthe werben befonbere SBeifttngen erlaffen.

Slrt. 8. Oefuche um Seiträge au Silbungglurfe fü^

Slrbeitglofe unb Stafeuahmen anberer Slrt, metdhç
Sefämpfung ber Slrbeitglofigfeit ober ber SefdjäftiguuG
Oon Slrbeitglofen bienen, finb in ber bieget beim San^"
einsureitheti unb bon biefetn mit Segutad)tung unb Sw»

trag an bag eibgenöffifthe Slrbeitgamt sum '©ntfd)et^
weitersuleiten.

Slrt. 9. gär bie bom Sunbe felbft augsuführeu^''
Slrbeiten finb bie befonbern Sefdhlüffe unb SBeifuufl^
mahgebenb.

Slrt. 10. Utadh Sollenbung ber Sauarbeiten P*'?'

ber Santon bie eingereichten* Sauabrechnungen, ermw

COMPOSIT
für Dachreparaturen

Neubedachungen

Plastische Isoliermasse

kalt streichbar, gebrauchsfertig

flach, stell od. senkrecht verwendbar

auf Zement, Blech, Asphalt.

Kein Teerprodukt.

Wasserdicht und wetterbeständig, elastisch, leicht, dauerhaft.
Unveränderlich bei Hitze und Kälte, fliesst nicht ab. wird nie ganz
hart, daher bei jeder Jahreszeit und in jedem Klima verwendbar.

Vielseitige Verwendungsmöglichkeit.
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auf Grund des Bundesratsbeschlusfes vom 19. Februar
1921 zugeteilten Kredite, soweit über diese bis zum
31. Dezember 1921 noch nicht durch Einreichung end-
gültiger Anträge verfügt ist.

VII. Vollziehungsbestimmung.
Art. 9. Das eidgenössische Volkswirtschaftsdeparst-

meut wird mit dem Vollzug dieses Beschlusses beauftragt.
Es erläßt die erforderlichen Ausführungsvorschristen.

Es ist ermächtigt, die nähern Bedingungen für die Ge-
Währung der Bundesbeiträge festzusetzen und Weisungen
zu erteilen, die entweder allgemein oder nur für ein-
zelne Landesteile oder Fälle verbindlich sind.

Art. 19. Dieser Beschloß tritt sofort in Kraft.

MsMlungsvêlorânung
zum ôunàalsbeschluss vom zo. September mi

betrettenO Massnabmen zur Sekämpfung
Ser Arbeitslosigkeit.
(Vvm 20. September 1!)21.)

Art. 1. Für die Gewährung außerordentlicher Bun-
desbeiträge an Bauarbeiten im Sinne des Art. 2 des

Bundesratsbeschlusses vom 20. September 1921 gelten
folgende besondere Vorschriften:

1. In jedem einzelnen Falle ist ein Höchstbetrag des

Beitrages nach der Bausumme des Voranschlages
festzusetzen.

2. Ein Beitrag soll in der Regel nur für Arbeiten,
deren Baukosten über Fr. 1000 betragen, gewährt
werden.

3. Die Beiträge sind nach dem Maß der Arbeitsge-
legenheit abzustufen, die das Werk im Verhältnis
zu den Gesamtkosten bietet.

4. Die Beiträge sind an die Bedingung geknüpft, daß
für die Ausführung der Arbeiten ausschließlich
Materialien schweizerischer Herkunft verwendet und
in der Schweiz niedergelassene Arbeitskräfte ein-
gestellt werden.

Ausnahmen sind nur zulässig in den Fällen,
wo die Schweiz auf die Einfuhr ausländischen
Materials und die Einreise ausländischer Arbeits-
kräfte angewiesen ist.

5. Der Zuschlag von 20°/° der Gesamtlohnsumme
gemäß Art. 2, lit. b, und Art. 4, Abs. 1, des

Bundesratsbeschlusses vom 20. September 1921

wird für die bei den Arbeitsämtern angemeldeten
Arbeitslosen gemährt und in der Regel nur für
diejenigen, die nicht in ihrem Beruf beschäftigt
werden können.

Die Arbeitgeber haben sich für die Einstellung
solcher Arbeitslosen an die Arbeitsämter zu wenden
und Verzeichnisse zu führen, die von den Arbeits-
ämteru periodisch zu kontrollieren sind.

6. Die Einstellung Arbeitsloser kann zur Bedingung
eines Beitrages gemacht werden.

7. Die Arbeitgeber haben den Arbeitsämtern die ein-

gestellten Arbeitslosen zu melden, welche die Ar-
best nicht aufnehmen oder grundlos verlassen oder
die durch ihr Verhalten zu berechtigten Klagen
Anlaß geben oder durch ihr Verschulden entlassen
werden müssen.

8. Die Bau- und Materialpreise sind in mäßigen
Grenzen zu halten; sie dürfen die ortsüblichen
Ansätze nicht überschreiten.

Art. 2. Wem ein Bundesbeitrag zugesichert ist, hat
die Pflicht, die betreffenden Banarbeiten ungesäumt zu
beginnen und beförderlich zu Ende zu führen.

Art. 3. Die Kantone sind dem Bund für die Be-

folgung der eidgenössischen Vorschriften verantwortlich.
Gesuchsteller, welche die ihnen obliegenden Verpflich-

tungen nicht erfüllen, verlieren den Anspruch auf die

zugesicherten Beiträge und Zuschläge.
Art. 4. Gesuche um außerordentliche Bundesbeiträge

an Ballarbeiten sind dem Kanton einzureichen.
Dieser entscheidet im Nahmen der ihm vom Bunde

zugewiesenen Kredite und der eidgenössischen Vorschriften
endgültig, wenn er selbst einen Beitrag gibt, der dem

Bundesbeitrag mindestens gleichkommt.
Von seinem Entscheid gibt er dem eidgenössischen

Arbeitsamt Kenntnis.
Art. 5. Die Fälle, in denen eine Bundesleistung

ohne gleich hohe kantonale Leistung beansprucht wird,
sowie die Fälle, in denen der Kauton selber Gesuchsteller
ist, sind mit dem Antrag des Kantons an das eidge-
uössische Arbeitsamt zum Entscheide weiterzuleiten.

Art. 6. Die Kantonsregierung erläßt die notiven-
digen Vorschriften über das Verfahren und bezeichnet
die zuständigen kantonalen Amtsstellen.

Sie sorgt für ein zweckmäßiges Zusammenarbeiten,
wo verschiedene Amtsstellen beteiligt sind.

Art. 7. Gesuche lim außerordentliche Zuschüsse zu

den vom Bund vrdentlicherweise subventionierten Ar-
besten sind entweder beim eidgenössischen Arbeitsamt
oder in Verbindung mit dem Gesuch um einen orderst-

lichen Beitrag bei der hierfür zuständigen Amtsstem
einzureichen.

Diese hat dem eidgenössischen Arbeitsamt hiervvn
Kenntnis zu geben. Ueber die Erledigung solcher Ge-

suche werden besondere Weisungen erlassen.
Art. 8. Gesuche um Beiträge an Bildungskurse ftst

Arbeitslose und Maßnahmen anderer Art, welche zu^

Bekämpfung der Arbeitslosigkeit oder der BeschäftigrMä
von Arbeitslosen dienen, sind in der Regel beim Karsto»

einzureichen und von diesem mit Begutachtung und Am

trag an das eidgenössische Arbeitsamt zum Entscheid

weiterzuleiten.
Art. 9. Für die vom Bunde selbst allszuführenden

Arbeiten sind die besondern Beschlüsse und Weisung^
maßgebend.

Art. 10. Nach Vollendung der Bauarbeiten
der Kanton die eingereichten'Bauabrechnungen, erMw
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Wt auf ©ritnb berfetbeit ben Setrag ber für bie Sub=
Mention in Setradü fadenben SauEoften unb fe|t bie
"Hbgültige SeitragSleiftung feft, unter Sltigeicje au bas
etbgenüyfifd^e Arbeitsamt.

Ueberfe§te San» unb SOtaterialpreife finb angemeffen
iWabgufeien.

Ueber bie auf ber Sotjnfumme gu berechnenden ,gu=
Imlage ift periobifd) abgurechnen.

®as etbgeriüffifdje Arbeitsamt erteilt bie Slmueifung
iwt StuSgaf)lung ber SunbeSleiftitng.

<Sinb bie Arbeiten minbeftenS einen ®tonat im ®auge
Unb ift itjre orbnungSmähige A3citerfül)tung gemähr»
Reiftet, fb tonnen AbfdjlagSgahlungen auf bie Seiträge
bon Sunb unb Slauton bis git 70 ®/o berfetben gemährt
'«erben.

®aS eibgenöffifdje Arbeitsamt erläßt über ba§ 1b»
bechmmgS itnb ÄählungSberfahteu nähere Sorfdjriften.
; Art. 11. ®ie Kantone finb gehalten, bern eibge»

"offifdjen Arbeitsamt auf Sertaugen über it)re 9ftoh=
Nahmen unb Sorfdjriften gur ^Durchführung biefer Ser=
«ïbnung AuStunft gu geben itnb ifjrn bie Abrechnungen
«nb Selege gur @infid)t git unterbreiten.

5(ieiiljof6»»ft=31»5fM»n(! in Emern.
(Storvefponbenj).

Sm früljern Saal beS lîriegS» unb fÇriebenSmufeumS
o« ber Sthifeggftrafie hat ber ®emerbe»Serbanb Stigern
eine AuSftediitig über $riebhoffunft eröffnet, bie gaht=
eeidjen Sefitd) auch feitenS ber ©enteinbeorgane unb
Fachleute berbient. 3't einem bürgüglid) geeigneten
^aum haben etnheimifche Gräfte (Ardjiteften, Silbhauer,
^"nftfehmiebe, Äunftmalec, ©ärtner, Stumenbinbereien)
bie (Srgeugttiffe ihres gleifjeS unb i()reS Funnens in
'«ürbiger, anfpredjenber Art unb gutta gut AuSftel»
hing gebracht. Son ben leibet nicht gahlreidien äh«=
jifhett AuSfteflitngen im Sdjmeigerlanb, bie ber Schreiber

,fer ßeileti befidjtigen tonnte (ßatibeSaitSftcditng Sern,
Zürich, Saben, Sanfanne) machte bie ßugetner auf mich
ben beften ©inbruet. Söeun auch eine nodj ftrengere
Richtung betn gangen nur gum Sorted gebient hätte,
1« barf mau buch mit bern allgemeinen ßob nicht gu=

j-üdljalten. ©rfreutidj ift ber gortfdjritt in ber gangen
dnorbrtung tote in gahlreidjett, ausgeführten @rabgeid)en,
Widmungen, ÜJtobeden, ^riebtjofanlageti ufto. SBenn

crufmertfame Sefudjer bas Sorgügliche bom mittet»
«tößifl @uten herauSfinbet, bie gewonnenen ©inbrüde
'boiter Verarbeitet, fie in bie ®at umfe|t unb in feinen
Reifen für bie ebettfo fdjöne Sache mie bringenb nötige
fi'Hgeftaltung unferer im allgemeinen füuftlerifd) oben
®tabt= unb ßanbfricbhöfe roerbetib utib aufttärenb tätig
% tann bon biefer AuSftetlung eine geitgemäfee, fünft»
^tifdje AuSgeftaltung mancher gnebl)öfe ausgehen.

®er Fachmann finbet es beftätigt unb ber Saie

2(9

fieht eS hoffentlich ein, bah man mit einheimifchem Stein»
material, ferner aus fpolg unb ©ifen biet fdjönere ©rab«.
geilen mit einem perfönlidjen fîunfiwert haben tann,
als menti man bom tpänbler bie fattfam befannten
®ithenbformen ber fpiegetglängenben ißpramiben, Dbe»

listen, abgebrochenen Säulen, in mögtichft fchmargem
ober blenbenb weiffem SüUarmor ufro. aus bern AuSlanbe
fomtnen läht.

Sergteiäjt man gar bie Steife, fo fällt erft recht
ber ©ittfeheib gugunften beS bobenftänbigen, ehtheimi»
fchen SauftoffeS. ®ie ßugerner AuSftellung bringt ben

erfreulichen SemeiS, baff eS in ber Sdpoeig ßünftter,
Sunfthanbmerfer unb ©emerbetreibenbe gibt, bie auf
bern ©ebietc ber fÇriebhofgeftaltung unb ©rabmatfunft
auf bern ridjtigett S3ege finb. Am ^ublifum liegt eS,

biefe Seute burdi Aufträge gu unterftiijjen, ihnen burch
fortlaufenbe Setätigung einen gfortfehritt in ber $orm»
gebung mie in ber Ausführung gu ermöglichen, ©ine
foldje AuSftellung ift gut; aber bie 9Ju|anmenbungen,
bie Aufträge bürfen nicht ausbleiben.

©S braucht teiber noch eine 9tiefenarbeit, bis bie

harte Trufte ber Uebetliefentng im ißubütum gebrochen
ift. Auf biefern ©ebiet ber ®unft unb beS Sïunfthanb»
merfeS fühlt fidf eben jeber berufen, ein „mafigebenbeS
Urteil" abgugeben, unb man überfielet bor aÖem, bah
ber griebhof eine öffentliche ©inrichtung ift, bei bern

nicht jeber Sürger nad) feinem ©utbütifen bie Anlage
ber ©rabftätten beftimtnen tann.

3Uttf»r. fdüoetg. („aiieifterbtatt")

Johann Graber, EIsenkoostriktionswerlßtättB, Winlerthur, ililinplr.^
» TffllephfOffl-Wnmmeip 50«.
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Patentierte Zernentrohrformen-Verschlüsse. Spezialartikel : Formen für alle Betriebe.
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telt auf Grund derselben den Betrag der für die Sub-
bention in Betracht fallenden Baukasten und setzt die
endgültige Beitragsleistuug fest, unter Anzeige an das
eidgenössische Arbeitsamt.

Uebersetzte Bau- lind Materialpreise sind angemessen
herabzusetzen.

Ueber die aus der Lvhnsumme zu berechnenden Zu-
schlage ist periodisch abzurechnen.

Das eidgenössische Arbeitsamt erteilt die Anweisung
àur Auszahlung- der Bundesleistung.

Sind die Arbeiten mindestens einen Manat im Gange
npd ist ihre ordnungsmäßige Weiterführung gewähr-
listet, so können Abschlagszahlungen auf die Beitrüge
bon Bund und Kanton bis zu 7l)°/o derselben gewährt
werden.

Das eidgenössische Arbeitsamt erläßt über das Ab-
bechnungs und Zalsiungsverfahren nähere Vorschriften.

Art. 11. Die Kantone sind gehalten, dem eidge-
uössischm Arbeitsamt aus Verlangen über ihre Maß-
"ahmen lind Vorschriften zur Durchführung dieser Ver-
ordnung Auskunft zu geben und ihm die Abrechnungen
und Belege zur Einsicht zu unterbreiten.

Mcdhosànst-AiisstellW in Lnzern.
(Korrespondenz).

Im frühern Saal des Kriegs- und Friedensmuseums
an der Museggstraße hat der Gewerbe-Verband Luzern
eine Ausstellung über Friedhvfkunst eröffnet, die zahl-
reichen Besuch auch seitens der Gemeindeorgane und
Fachleute verdient. In einem vorzüglich geeigneten
Raum haben einheimische Kräfte (Architekten, Bildhauer,
Kunstschmiede, Kunstmaler, Gärtner, Blumenbindereien)
die Erzeugnisse ihres Fleißes und ihres Könnens in
würdiger, ansprechender Art und Form zur Ausfiel-
Png gebracht. Von den leider nicht zahlreichen ähn-
lichen Ausstellungen im Schmeizerland, die der Schreiber
dieser Zeilen besichtigen konnte (Landesausstellung Bern,
Zürich, Baden, Lausanne) machte die Luzerner auf mich

besten Eindruck. Wenn auch eine noch strengere
Dichtung dem ganzen nur zum Vorteil gedient hätte,
w darf man doch mit dem allgemeinen Lob nicht zu-
^ückhalten. Erfreulich ist der Fortschritt in der ganzen
Anordnung wie in zahlreichen, ausgeführten Grabzeichen,
Zeichnungen, Modellen, Friedhvfanlage» usw. Wenn
der aufmerksame Besucher das Vorzügliche vom Mittel-
bläßig Guten herausfindet, die gewonnenen Eindrücke

Leiter verarbeitet, sie in die Tat umsetzt und in seineu
Kreisen für die ebenso schone Sache wie dringend nötige
PNgestclltung unserer im allgemeinen künstlerisch öden
sLtadt- und Landfriedhvfe werbend und aufklärend tätig
üh kann von dieser Alisstellung eine zeitgemäße, künst-
wrische Ausgestaltung mancher Friedhöfe ausgehen.

Der Fachmann findet es bestätigt und der Laie

2.S

sieht es hoffentlich ein, daß man mit einheimischem Stein-
material, ferner aus Holz und Eisen viel schönere Grab«,
zeichen mit einem persönlichen Kunstwert haben kann,
als wenn man vom Händler die sattsam bekannten
Dutzendformen der spiegelglänzenden Pyramiden, Obe-
lisken, abgebrochenen Säulen, in möglichst schwarzem
oder blendend weißem Marmor usw. aus dem Auslande
kommen läßt.

Vergleicht man gar die Preise, so fällt erst recht
der Entscheid zugunsten des bodenständigen, einheimi-
schen Baustoffes. Die Lnzerner Ausstellung bringt den

erfreulichen Beweis, daß es in der Schweiz Künstler,
Kunsthandwerker und Gewerbetreibende gibt, die auf
dem Gebiete der Friedhofgestaltung und Grabmalkunst
auf dem richtigen Wege sind. Am Publikum liegt eS,

diese Leute durch Aufträge zu unterstützen, ihnen durch
sortlaufende Betätigung einen Fortschritt in der Form-
gebung wie in der Ausführung zu ermöglichen. Eine
solche Ausstellung ist gut; aber die Nutzanwendungen,
die Aufträge dürfen nicht ausbleiben.

Es braucht leider noch eine Riesenarbeit, bis die

harte Kruste der Ueberlieferung im Publikum gebrochen
ist. Auf diesem Gebiet der Kunst und des Kunsthand-
Werkes fühlt sich eben jeder berufen, ein „maßgebendes
Urteil" abzugeben, und man übersieht vor allem, daß
der Friedhof eine öffentliche Einrichtung ist, bei dem

nicht jeder Bürger nach seinem Gutdünken die Anlage
der Grabstätten bestimmen kann.

Zllustr. schwetz. Ha«dw.>Zett»«g („Metsterblatt")
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